
 
 

Förderverein Fakultät für Maschinenwesen RWTH Aachen e. V. – Beitragsordnung/11.02.2020 

Beitragsordnung des Fördervereins der Freunde und Förderer der Fakultät für 

Maschinenwesen der RWTH Aachen University e.V. 

 

 

Präambel 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtung 

der Mitglieder gemäß § 5 der Vereinssatzung und wurde durch die Mitgliederversammlung am 

10.10.2018 beschlossen. 

 

§ 1 

Beitragspflicht 

 

Der Verein erhebt einen Jahresbeitrag von 

a) den Vollmitgliedern 

b) den Fördermitgliedern 

 

§ 2 

Beitragsart und Beitragshöhe 

 

(1) Der Beitrag für Vollmitglieder beträgt mindestens 

a) für natürliche Personen [ 100 EUR ] 

b) für juristische Personen [ 5.000 EUR ] 

 

(2) Der Beitrag für Fördermitglieder beträgt mindestens 

a) für natürliche Personen [ 50 EUR ] 

b) für juristische Personen [ 500 EUR ] 

 

(3) Beitragsermäßigung: Wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Angestellte des 

Dekanats der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen University können auch 

beitragsfrei Vollmitglied im Förderverein sein. 

 

(4) Ehrenmitglieder (natürliche Personen) sind von der Beitragszahlung grundsätzlich 

befreit. Sie erhalten allerdings auch kein Stimmrecht. 
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§ 3 

Beitragsjahr und Erhebungszeitraum, Fälligkeit 

 

(1) Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

(2) Der Beitrag ist zum 01.01. eines Jahres fällig. 

 

(3) Bei Beginn oder Ende der Mitgliedschaft im Laufe eines Jahres wird immer der volle 

Jahresbeitrag fällig. 

 

§ 4 

Anschrift- u Kontoänderungen; SEPA –Lastschriftmandat 

 

(1) Mitglieder sind verpflichtet, Anschriften- und Kontoänderungen umgehend schriftlich 

dem Verein mitzuteilen. Kommt ein Mitglied dieser Verpflichtung nicht nach, hat es dem 

Verein die daraus entstandenen Aufwendungen und Kosten zu erstatten. 

 

(2) Die Beiträge des Vereins werden grundsätzlich durch Abbuchungsermächtigung im 

SEPA –Lastschriftverfahren erhoben. Das Mitglied erteilt dem Verein hierfür ein SEPA-

Lastschriftmandat. 

 

(3) Die Abbuchung der Vereinsbeiträge erfolgt in der Regel zum 01.01. des laufenden 

Jahres. Bei Eintritt nach diesem Datum wird der entsprechende Beitrag separat 

eingezogen.  


